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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Innenausschusses 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Sitzung des Innenausschusses am 06.06.2024 
Antrag der Fraktion der AfD vom 22.05.2024 „Duisburg: Messerste
cherei am Hauptbahnhof" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über

sende ich den schriftlichen öffentlichen Bericht zum Tagesordnungspunkt 

,,Duisburg: Messerstecherei am Hauptbahnhof'. 

Mit freundlichen Grüßen 

Herbert Reul MdL 

4. Juni 2024 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher öffentlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 06.06.2024 

zu dem Tagesordnungspunkt 

,,Duisburg: Messerstecherei am Hauptbahnhof" 

Antrag der Fraktion der AfD vom 22.05.2024 

Das Ministerium der Justiz hat mir zu dem angefragten Tagesordnungs

punkt mit Schreiben vom 29.05.2024 folgende Informationen zur Verfü

gung gestellt: 

„Die leitende Oberstaatsanwältin in Duisburg hat dem Ministerium der 

Justiz unter dem 27.05.2024 unter anderem Nachstehendes berichtet: 

,Zu Frage 1: 

Das Ermittlungsverfahren wird wegen versuchten Totschlags und 

gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen geführt, strafbar nach 

§§ 212 Absatz 1, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummern 2, 4 und 

5, 12, 22, 23, 25 Absatz 2, 52, 53 Strafgesetzbuch. 

Am 19.05.2024 gegen 21:05 Uhr geriet der 18-jährige Beschul

digte im Bereich Mercatorstraße/Königstraße in Duisburg aus einer 

ihn begleitenden Personengruppe von etwa 12 Personen unter an

derem mit drei Geschädigten, welche sich in einer etwa gleich gro

ßen Gruppe befanden, in Streit. In diesem Rahmen stach der Be

schuldigte nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen mit be

dingtem Tötungsvorsatz mit einem Einhandmesser auf die drei Ge

schädigten ein und verletzte sie lebensgefährlich. Sie wurden in 

Krankenhäuser verbracht. Ihr Leben konnte durch die nachfolgen

den Operationen gerettet werden. Der Beschuldigte wurde am Tat

tag in Tatartnähe vorläufig festgenommen. Hierbei war er selbst 

am Oberschenkel verletzt und führte ein Einhandmesser mit sich. 
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Der Minister 

Er wurde am 20.05.2024 dem Ermittlungsrichter in Duisburg vor

geführt, der antragsgemäß Haftbefehl wegen der genannten Vor

schriften und der Haftgründe aus § 112 Absatz 3 Strafprozessord

nung sowie wegen Fluchtgefahr erließ. ' 

Darüber hinaus hat die leitende Oberstaatsanwältin mitgeteilt, der 18-

jährige Beschuldigte sei libanesischer Staatsangehöriger und bisher un

bestraft. 

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat dem Ministerium der Justiz 

unter dem 27.05.2024 berichtet, gegen die Sachbehandlung der leiten

den Oberstaatsanwältin keine Bedenken zu haben." 

Erkenntnisse zur Beteiligung von kriminellen Clanangehörigen am in 

Rede stehenden Sachverhalt liegen ebenso wenig wie Hinweise auf ei

nen „Clankrieg zwischen Syrern und Libanesen" vor. 
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